
Power für gehobene Ansprüche!

zialisten aus dem Ausland nutzen schon seit vielen Jahren dieses
System.

Vorteil: Die Geräte mit T-Achse erhalten ab Werk zwei Zulassun-
gen, denn die abnehmbare T-Achse wird gemäß der StVZO, wenn
angebaut, als Chassis-Verlängerung angesehen und nicht als 
Anhänger eingestuft. So gilt z. B. der AC120-1 als Fünf-Achser 
ohne und Sechs-Achser mit angebauter T-Achse, oder der AC200-1

als Sechs-Achser mit P-Achse und als Sieben-Achser mit zusätzlich
angebauter T-Achse. Für die Fahrzeuge mit Nachlaufachse gibt es 
keine weiteren Beschränkungen, außer diejenigen, die für ein
Fahrzeug dieser Einstufung (selbstfahrende Arbeitsmaschine/ 
Mobilkran) ohnehin bestehen. Ein Fünf-Achser mit T-Achse und
entsprechend reduzierten Achslasten kann so in Deutschland eine
befristete Dauergenehmigung als Sechs-Achser bekommen.




